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Anmerkungen des Erftverbands zu Kapitel 8.2 (Grundwasser) des Bewirtschaftungsplans

Kap. 8.2.1
Punktquellen

Das Kapitel 8.2.1 beschreibt zutreffend die signifikante Belastung des Grundwassers durch Punktquellen aus der Sicht der WRRL. Erwartungsgemäß heben sich das westliche Ruhrgebiet und die “Rheinschiene“ aufgrund der Häufung von Altstandorten heraus. Ausdrücklich begrüßt wird der in Kap. 8.2.1.2 aufgeführte Hinweis, dass auch die Grundwasserkörper, die sich nach dem Kriterium der signifikanten Belastung aus Punktquellen im guten Zustand befinden, Schadstofffahnen enthalten können, die von den zuständigen Behörden anzugehen sind.

Kap. 8.2.2 
Diffuse Quellen

Die Analyse der signifikanten Belastungen aus diffusen Quellen verdeutlicht einmal mehr die ausgesprochen negative Wirkung der landwirtschaftlichen Flächennutzung auf das Grundwasser insbesondere durch den Eintrag von Dünger (Nitrat) aber auch von Pflanzenschutzmitteln.

Zur Erreichung eines chemisch guten Zustands in den belasteten Grundwasserkörpern sind Programmmaßnahmen insbesondere zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge und der Einträge von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft vorgesehen. Diese werden als prinzipiell geeignet angesehen, die stoffliche Belastung des Grundwassers - insbesondere hinsichtlich des Parameters Nitrat - zu verringern. Nach dem mit der Landwirtschaftskammer NRW vertraglich vereinbarten Beratungskonzept zur Minderung von Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleinträgen beschränken sich die geplanten Maßnahmen jedoch auf Beratungstätigkeiten (Grund- und Intensivberatung) ohne Einbeziehung finanzieller Unterstützungsmodelle zur Erreichung und Sicherung einer Grundwasser schonenden Landbewirtschaftung. Durch den Einsatz von landwirtschaftlichen Beratern nach dem Vorbild der Beratung in Kooperationsgebieten zwischen Wasserversorgern und Landwirtschaft sollen Empfehlungen für eine stärker Gewässer schonende Landbewirtschaftung gegeben werden, um die stofflichen Belastungen des Grundwassers zu reduzieren. 

Hier stellt sich jedoch die Frage, ob ein ausschließlich auf Beratungstätigkeiten ausgerichtetes Konzept im Hinblick auf das Erreichen eines guten chemischen Zustands im Grundwasser tatsächlich ausreicht. Erfahrungen aus einer Vielzahl von Kooperationen zwischen Wasserversorgung und Landwirtschaft zeigen, dass seitens der Landwirtschaft oftmals erhebliche Anstrengungen nötig sind, um die Nährstoffeinträge in das Grundwasser wirksam zu reduzieren und signifikante Verringerungen der Nitratkonzentration im Grundwasser zu erreichen. Eine stärker Gewässer schonende Landbewirtschaftung führt vielfach zu umstellungsbedingten Zusatzkosten und Einkommenseinbußen der Landwirte, so dass Förder- und Entschädigungsmodelle zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile unter den derzeitigen Rahmenbedingungen wohl unvermeidlich sind. Es bestehen daher erhebliche Zweifel, dass die Strategie der Intensivierung der Beratungstätigkeit und der konsequenten Umsetzung der Düngeverordnung ausreicht, den guten chemischen Zustand - auch unter Heranziehung der Verlängerungsfristen bis zum Jahr 2027 – zu erreichen.
Kap. 8.2.3
Wasserentnahmen

Zutreffend wird hier auf die signifikante mengenmäßige Belastung des Grundwassers im wesentlichen durch den Rheinischen Braunkohlenbergbau hingewiesen. Zu begrüßen ist, dass die umfangreichen Gegenmaßnahmen zur Stützung des Grundwasserhaushalts insbesondere im Nordraum des Braunkohlengebiets erwähnt werden, ohne die sich weitere Grundwasserkörper im mengenmäßig schlechten Zustand befänden.
Kap. 8.3 
Wechselwirkung zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser

Dieses Kapitel beschränkt sich im wesentlichen darauf, Beispiele für die Wechselwirkungen aufzuzählen. Dabei wird auch auf die Auswirkungen der großräumigen Grundwasserabsenkung im Braunkohlengebiet eingegangen. Fälschlicherweise wird dargestellt, dass 200 Mio m³ Sümpfungswasser in die Erft eingeleitet würden, um den Verlust an Basisabfluss auszugleichen. Richtig ist, dass dieser Teil des Sümpfungswassers ungenutzt über die Erft abgeleitet wird, da es für ihn keine weitere Verwendung gibt. Als Beispiele für die Einleitung von Sümpfungswasser zur Stützung des Basisabflusses können die Maßnahmen an der oberen Niers, der Schwalm, des Jüchener Bachs und der Norf herangezogen werden.
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